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Anordnung
über die Bearbeitung des Arbeitskräfteplanes für 

das Jahr 1956.
— Sozialistische Betriebe —

Vom 15. Dezember 1955
Zur Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1956, 

Planteil Arbeitskräfte, wird im Einvernehmen mit dem 
Minister für Arbeit und Berufsausbildung und dem 
Minister der Finanzen folgendes angeordnet:

§ 1
\

Ausarbeitung der detaillierten Kennziffern 
in den Betrieben

(1) Alle volkseigenen und genossenschaftlichen Be
triebe sind verpflichtet, auf Grund der ihnen über
gebenen staatlichen Jahresaufgaben einen detaillierten 
Plan „Produktivität, Arbeitskräfte und Lohn“ nach der 
Nomenklatur der in Abs. 3 genannten Vordrucke nach 
Quartalen auszuarbeiten.

(2) Die Ausarbeitung der detaillierten Kennziffern des 
betrieblichen Arbeitskräfteplanes ist nach folgenden 
Gesichtspunkten vorzunehmen:

a) Bei der Ausarbeitung des Betriebsplanes 1956 ist 
für das Jahr 1955 die t a t s ä c h l i c h e  E r 
f ü l l u n g  einzusetzen.

b) Die staatliche Aufgabe für die Steigerung der Ar
beitsproduktivität je Produktionsarbeiter bzw. je 
Verkaufskraft ist als Mindestkennziffer zu be
trachten und nach Möglichkeit zu überbieten.
Bei Veränderungen der Beschäftigtenzahlen und 
der Lohnsummen, die auf Grund von Abweichun
gen in der tatsächlichen Erfüllung gegenüber der 
voraussichtlichen Erfüllung entstehen, darf sich 
der Lohnanteil an der Bruttoproduktion gegenüber 
den staatlichen Aufgaben nicht erhöhen.

c) Die Kennziffern für D u r c h s c h n i t t s l ö h n e  
u n d  L o h n s u  m m  e n der einzelnen Beschäftig
tengruppen sowie der Gesamtlohnfonds sind für 
das Jahr 1956 und für die tatsächliche Erfüllung 
im Jahre 1955 ohne K r a n k e n g e l d 
z u s c h ü s s e  auszuarbeiten.

d) Als Darunter-Position zum industriellen Personal 
bzw. landwirtschaftlichen Personal, Verkehrsperso
nal oder Personal im Handelsbereich ist die Anzahl 
und der Lohnfonds des s t e l l e n p l a n p f l i c h 
t i g e n  P e r s o n a l s  für 1955 und 1956 fest
zulegen. Das stellenplanpflichtige Personal umfaßt 
in der Industrie, der Bauwirtschaft, der Landwirt
schaft und im Verkehr die im Jahresdurchschnitt 
geplante Anzahl des Verwaltungspersonals, der 
Wirtschaftler sowie des technischen Personals 
jedoch ohne Obermeister, Meister und Lehrmeister 
bzw. den entsprechenden Beschäftigten in den ver
schiedenen Wirtschaftszweigen (Steiger, Poliere 
usw.). Im Handel ist der Kreis des stellenpflich
tigen Personals in den bestätigten Beschäftigten- 
katalogen besonders benannt.

Im Post- und Fernmeldewesen ist das stellenplan
pflichtige Personal in den Beschäftigtengruppen, 
Verwaltungspersonal und technisches Personal er
faßt. Die Zugehörigkeit wird im einzelnen durch 
den Beschäftigtenkatalog bestimmt.

Die Festlegung der Anzahl und des Lohnfonds für 
das stellenpflichtige Personal muß unter Berück
sichtigung der Typen- und Rahmenstellenpläne 
erfolgen, soweit diese vorliegen. Dabei sind der 
evtl, noch notwendige Einsatz von Kadern (ins
besondere beim ingenieur-technischen Personal) 
nach Anzahl und Zeitpunkt bzw. die planmäßig 
festgelegten Freistellungstermine bei nicht mehr 
benötigten Verwaltungskräften zu beachten.

e) Die staatliche Aufgabe für die Neueinstellung von 
Jugendlichen unter 18 Jahren, die nicht vom Plan 
der Berufsausbildung erfaßt sind, ist als Minimal
zahl festgelegt, die nach Möglichkeit zu über
schreiten ist.

f) Absolventen von Hoch- und Fachschulen, die ent
sprechend dem Beschluß des Präsidiums des 
Ministerrates vom 30. November 1954 über den 
Einsatz von Absolventen der Hoch- und Fach
schulen in der volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 931) 
in den Betrieben als Assistenten beschäftigt wer
den und nicht eine Planstelle besetzen, sind bei 
der Ausarbeitung der betrieblichen Arbeitskräfte
pläne nicht in die Angaben einzubeziehen. Die An
zahl der Assistenten (effektive Zahl, nicht auf 
Mittelwerte umgerechnet) und die erforderliche 
Lohnsumme bis zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme 
in Planstellen sind als Außerdem-Position auszu
weisen.

Es sind nur diejenigen Absolventen hierbei an
zugeben, die bereits zu Beginn des Jahres 1956 in 
den Betrieben als Assistenten beschäftigt sind.

(3) Unter Berücksichtigung der in Abs. 2 Buch
staben a bis f erteilten Anweisungen ist der betrieb
liche Plan „Produktivität, Arbeitskräfte und Lohn“ 
nach folgender Nomenklatur im Manuskript aus
zuarbeiten:

a) volkseigene und genossenschaftliche Industrie
betriebe auf Vordruck 0551;

b) volkseigene Baubetriebe auf Vordruck 0551;

c) volkseigene Verkehrsbetriebe auf Vordruck 0552;

d) Betriebe des Post- und Fernmeldewesens auf Vor
druck 0553;

e) volkseigene Land-, Forst- und Wasserwirtschafts
betriebe auf Vordruck 0554;

f) staatliche und genossenschaftliche Einzelhandels
betriebe auf Vordruck 0555;

g) staatliche und genossenschaftliche Großhandels
betriebe auf Vordruck 0556;

h) die Betriebe der übrigen bezirksgeleiteten volks
eigenen Landwirtschaft (Binnenfischerei, Mast von 
Schlachtvieh, Besamungs- und Deckstationen, Tier
zuchtbetriebe u. ä.) erhalten zunächst keine staat
lichen Aufgaben. Diese Betriebe arbeiten einen 
detaillierten Plan „Produktivität, Arbeitskräfte 
und Lohn“ auf der Grundlage der tatsächlichen Er
füllung im Jahre 1955 unter Anleitung und voller 
Verantwortung der Plankommissionen der Räte 
der Bezirke auf Vordruck 0554 aus, mit dem ihre 
staatlichen Aufgaben festgelegt werden.


